
5. Beiblatt Beiblatt zur Par1rimentskorrcspondcnz 13 .. März 1957 

100/J li.nfro.ge 

der Abgeordneten Pop u 1 0 ru m., P r e u ß 1 er, Rom. und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Verzo11ung von Gcschonk- und Liebesgabensendungen. 

Die unterfertigten Abgeordneten mussten auf Grund von Beschwerden nus dem 

Kreise der Bevölkerung feststellen, dass ab 1. Jänner 1957 von den österrei

chischen Zollbehörden Geschenksendungen, die aus dem Ausland kamen und für in 

Österreich lebende Adressaten bestimmt sind, nicht mehr so grosszügig behan

delt, sondern in den meisten Fällen zur Verzol1ungvorgeschrieben uerdon. Bis 

dahin uurden solche Sendungen, die als Geschenk- und Liebesgabensendungen von 

Person zu Person gingen, falls der Hert derse1bcm nicht eine bestimmte Grenzo 

überstieg, von der Verzo11ung ausgenommen. In den vom Finanzministeriun ergan

genen Weisungen beschränkt sich die Zollfreiheit 1eGrig1ich auf gebrauchte 

Kleider und Lebensmitt81, uobei die Mittellosigkeit des Empfängers noch nach-

geuiesen uerden muss. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Finanzen die nachstehende 

A. n fra g e : 

Ist. der Herr Bundesminister für Finanzen bereit,. dieselben Grundsätze in 

der Behandlung solcher Geschenksondungen aus dem .L'l.us1and anzullenden, \1ie dies 

vor dem 1. Jänner 1957 üblich iiTar, und eine diesem Sinn entsprechende Vleisung 

an alle Zo11Ed..u.efste11en ergehen zu lassen? 

-.-.-.-
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